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*Ausländer:innen ab 19 Jahren müssen bei der Elite starten (Art. 2.1.008 N). Ausnahmen siehe  «kleiner Grenzverkehr» Artikel 2.1.011 N

**Einzelfahrer aus nicht angrenzendem Ausland dürfen mit vorgängig  eingeholter Bewilligung von Swiss Cycling und dem eigenen nationalen  Verband 
an nationalen Rennen teilnehmen. Es besteht kein Anspruch auf Bewilligung

***Bewilligung von Swiss Cycling und dem ausländischen Verband.  Genaue Ausführung auf der nächsten Seite.
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Startberechtigung von ausländischen  
UCI Continental Teams

Swiss Cycling hat durch die UCI die Bewilligung abweichend zu den Artikeln 2.1.009 + 2.1.010 erhalten, dass aus-
ländische  UCI Continental Teams in der Schweiz auch an nationalen Strassenrennen starten dürfen.

Der Start ist unter folgenden Voraussetzungen möglich:

1. Das UCI Continental Team muss in einem an die Schweiz angrenzenden Land (Deutschland, Österreich, Italien oder 
Frankreich)  lizenziert sein.

2. Veranstalter, welche für ihre Rennen ein UCI Continental Team aus dem angrenzenden Ausland einladen möchten, 
müssen eine Genehmigung bei Swiss Cycling einholen. Dies kann per E-Mail direkt an Swiss Cycling gemacht werden.

3. Das UCI Continental Team muss ein Genehmigungsschreiben seines nationalen Verbandes vorlegen.

4. Das UCI Continental Team kann mit maximal sechs Fahrern (inkl. Fahrer aus der Schweiz) starten.

5. Die Teilnahmebedingungen (Startgelder etc.) sind identisch wie die der nationalen Teams, welche bei   
Swiss Cycling registriert sind.

6. Neben den 3 ausländischen Teams die per Artikel 2.1.010 zugelassen sind, darf ein Maximum von  
3 UCI Continental Teams von einem an die Schweiz angrenzenden Land (Deutschland, Österreich, Italien oder 

 Frankreich) an einem nationalen Rennen teilnehmen. 

Veranstalter, welche für ihre Rennen in Verhandlungen mit Teams sind, melden sich möglichst früh bei  
Swiss Cycling, sowie dem für ihr Rennen zuständigen PCC.

Für allfällige Fragen stehen wir euch gerne zur Verfügung.
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